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Also das finde ich ehrlich gesagt total daneben.
Eltern würde total auf die Barrikaden gehen, wenn man Frau Müller aus der 1a die
Telefonnummer von Frau Meier aus der 3b geben würde. Schon alleine wegen Datenschutz.
Und dieser gilt für Lehrer neuerdings nicht oder wie???
Wenn ICH meine Adresse rausgeben will, tu ich das selbst. Das darf kein Schulleiter ohne meine
Erlaubnis tun.
Unfassbar!
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